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Katholische Laien sind gesetzlich verpflichtet, die Welt mit  
christlichem Geist zu durchdringen. Zugleich erkennt das 
Kirchenrecht im Gefolge des II. Vatikanischen Konzils aus - 
drücklich an: Sie haben ein Recht darauf, dass ihre bürger-
l ichen Freiheiten innerkirchlich anerkannt werden. Beim 
Gebrauch dieser Freiheiten müssen sie allerdings die  
Vor gaben des kirchlichen Lehramts beachten. Dies hat die 
Kongregation für die Glaubenslehre 2002 in einer Nota  
doctrinalis gegen „zweideutige Auffassungen und bedenkliche 
Positionen“ noch einmal betont: Die „richtige Autonomie“  
von Katholik(inn)en in der Politik dürfe nicht verwechselt 
werden mit einem von der kirchlichen Moral- und Soziallehre 
absehenden Prinzip.
Wie frei sind katholische Laien in ihrem gesellschaftlichen und 
politischen Engagement also nach geltendem Kirchenrecht? 
Die sorgfältige Interpretation der einschlägigen c. 227 CIC 
und c. 402 CCEO ermöglicht eine Antwort auf diese Frage 
und klärt damit auch, ob Katholik(inn)en rechtlich auch heute 
noch nur verlängerter Arm der kirchlichen Hierarchie oder 
nicht doch vielmehr eigenständige Teilnehmer(innen) an der 
Heilssendung der Kirche sind.
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1. EINLEITUNG 

1.1 Problemstellung 

Nach der Lehre des II. Vatikanischen Konzils ist den katholischen Laien in beson-
derer Weise der „Weltcharakter“ eigen (LG 31). Laien haben deshalb einen spezifi-
schen Auftrag zum Weltdienst: Sie sind zwar nicht ausschließlich, aber doch „eigent-
lich […] zuständig für die weltlichen Aufgaben und Tätigkeiten“ (GS 43). Dies impli-
ziert ein Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen bzw. politischen Kon-
texten und die Ausübung jener Rechte, die den Laien als Bürgerinnen und Bürgern 
ihres Staates zukommen. Ihre „gerechte Freiheit, die allen im irdischen bürgerlichen 
Bereich zusteht, sollen die Hirten sorgfältig anerkennen“ (LG 37). Damit, so der 
Politikwissenschaftler und spätere ZdK-Vorsitzende Hans Maier schon 1968 in seiner 
Studie Der Christ in der Demokratie, habe das II. Vatikanische Konzil die politische 
Betätigung der Laien „in eine Selbständigkeit entlassen, die neu ist und der Einübung 
bedarf.“1 Der „,Machtverzicht‘ der Hierarchie“ auf dem Gebiet des Politischen 
bedeute, dass „an die Stelle institutioneller Einwirkung [...] stärker als bisher der 
seelsorgliche Dienst am christlichen Politiker tritt“2. In einer Ansprache an den 
Vierten Nationalen Kongress der katholischen Kirche in Italien hat Papst Benedikt 
XVI. dies am 19. Oktober 2006 bekräftigt: „Die unmittelbare Aufgabe zum Handeln 
im politischen Bereich, das dem Aufbau einer gerechten Gesellschaftsordnung dient, 
kommt [...] nicht der Kirche als solcher zu, sondern den Laien, die als Staatsbürger in 
eigener Verantwortlichkeit wirken [...], erleuchtet durch den Glauben und durch das 
Lehramt der Kirche und beseelt von der Liebe Christi.“3 Und auch Papst Franziskus 
hat zuletzt betont: Wenn sich Laien eines direkten Einsatzes in der Politik enthielten, 
würden sie ihre Mission verraten, auf diese Weise Salz und Licht der Welt zu sein.4 

Papst Johannes Paul II. hat die beiden kirchlichen Gesetzbücher von 1983 und 
1990 ausdrücklich als „Ergänzung“ bzw. „Vervollständigung“ (novum complemen-
tum) der Lehren des II. Vatikanischen Konzils bezeichnet, insbesondere von Lumen 

                                                           
1 MAIER, Christ, 79. Denn: „Während früher die Tendenz des kirchlichen Lehramtes nicht 

selten dahin ging, die Mitarbeit der Christen in den modernen verfassungsstaatlichen Institu-
tionen ausschließlich oder doch vorwiegend im Hinblick auf Erhaltung und Festigung der 
öffentlichen Stellung der Kirche zu betrachten, ihr aber keinen Eigenwert zuzuerkennen, nimmt 
das Konzil das Politische in einer neuen Weise ernst und stellt es den Christen als Aufgabe vor 
Augen.“ (ebd., 69.). 

2 Ebd., 80. 
3 PAPST BENEDIKT XVI., Ansprache v. 19. Okt. 2006, 9. 
4 Vgl. PAPST FRANZISKUS, Ansprache v. 30. April 2015, 8: „Se i cristiani si disimpegnassero 

dall’impegno diretto nella politica, sarebbe tradire la missione dei fedeli laici, chiamati ad 
essere sale e luce nel mondo anche attraverso questa modalità di presenza.“ 
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gentium und Gaudium et spes.5 Sowohl im CIC wie auch im CCEO ist die o. g. Ver-
antwortung der Laien als Rechtspflicht verankert: Nach c. 225 § 2 CIC6 haben die 
Laien „die besondere Pflicht, und zwar jeder gemäß seiner eigenen Stellung, die 
Ordnung der zeitlichen Dinge im Geiste des Evangeliums zu gestalten und zur Voll-
endung zu bringen und so in besonderer Weise bei der Besorgung dieser Dinge und 
bei der Ausübung weltlicher Aufgaben Zeugnis für Christus abzulegen.“ Ähnlich 
formuliert c. 401 CCEO, Laien hätten „aufgrund der eigenen Berufung durch die 
Gestaltung und gottgemäße Ordnung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu suchen 
und daher im privaten, familiären und politisch-sozialen Leben Zeugen für Christus 
zu sein und ihn anderen offenbar zu machen, sich für gerechte Gesetze in der 
Gesellschaft einzusetzen und, erfüllt von Glaube, Hoffnung und Liebe, nach Art des 
Sauerteiges zur Heiligung der Welt beizutragen.“ Mit dieser ausdrücklichen Laien-
Pflicht korrespondiert in beiden Gesetzbüchern das spezifische Recht von Laien, dass 
ihnen „in den Angelegenheiten des irdischen Gemeinwesens jene Freiheit zuerkannt 
wird, die allen Bürgern zukommt“ (c. 227 CIC; c. 402 CCEO).  

Katholische Laien sind also verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Welt 
mit christlichem Geist zu durchdringen.7 Wie frei aber können sie ihr gesellschaft-
liches Engagement und ihre politische Betätigung dabei gestalten? Sind sie tatsächlich 
nur ihrem Gewissen verpflichtet? Auseinandersetzungen wie die in den 1990er Jahren 
um die Schwangerschaftskonfliktberatung in Deutschland oder die bis heute in 
verschiedenen Ländern Europas und darüber hinaus aktuelle Debatte um die recht-
liche Anerkennung homosexueller Lebenspartnerschaften bzw. Ehen haben gezeigt: 
Das von c. 227 CIC und c. 402 CCEO verbürgte Freiheitsrecht wird sehr unterschied-
lich ausgelegt. Die Kongregation für die Glaubenslehre sah sich 2002 veranlasst, in 
einer Nota doctrinalis zu einigen Fragen des Einsatzes und Verhaltens von 
Katholik(inn)en im politischen Leben Stellung zu nehmen.8 „Bei den sich oft über-
stürzenden Ereignissen der letzten Zeit traten nämlich zweideutige Auffassungen und 
bedenkliche Positionen zu Tage“, so dass der Kongregation „eine Klärung wichtiger 
Aspekte und Dimensionen dieses Themas angebracht“ erschien.9 Unter anderem 

                                                           
5 Vgl. PAPST JOHANNES PAUL II., ApKonst „Sacra disciplinae leges“, XII sowie DERS., 

ApKonst „Sacri canones“ v. 18. Okt. 1990, 1038, dort ohne Verweis auf LG und GS, dafür mit 
dem Zusatz, durch den CCEO werde die kanonische Ordnung der Kirche schließlich vollendet. 
Vgl. Lederhilger, Kirchenrecht, 249. 

6 Der Zusatz „CIC“ wird im Folgenden nur verwendet, wenn er zur Unterscheidung von 
Canones aus CIC und CCEO erforderlich ist. Canones-Angaben ohne Zusatz beziehen sich also 
immer auf den CIC/1983.  

7 Vgl. KKK-Kompendium, n. 519: „Die gläubigen Laien greifen direkt in das politische 
und gesellschaftliche Leben ein, indem sie die irdischen Bereiche mit christlichem Geist 
durchdringen und als echte Zeugen des Evangeliums und als Diener des Friedens und der 
Gerechtigkeit mit allen zusammenarbeiten.“ 

8 Vgl. C. DOCFID, Nota doctrinalis v. 24. Feb. 2002, in: AAS 96 (2004) 359–370. Damit 
wollte die Kongregation nach eigener Auskunft „einige dem christlichen Gewissen eigene 
Prinzipien in Erinnerung rufen, die den sozialen und politischen Einsatz der Katholiken in den 
demokratischen Gesellschaften inspirieren“ (ebd., n. 1, 360f.; dt.: VAS 158, 7). 

9 Ebd., n. 1, 361; dt.: VAS 158, 7. 
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stellte sie in diesem Zusammenhang fest: „Es wäre ein Irrtum, die richtige Autonomie, 
die sich die Katholiken in der Politik zu eigen machen müssen, mit der Forderung 
nach einem Prinzip zu verwechseln, das von der Moral- und Soziallehre der Kirche 
absieht.“10 Der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kard. 
Lehmann, hat die Nota doctrinalis als „wichtige[n] Beitrag zum gesellschaftlich-
politischen Zeugnis katholischer Christen“ begrüßt und im Namen der deutschen 
Bischöfe „um eine freundliche Aufnahme des Textes und um eine sachliche 
engagierte Diskussion über diese lebenswichtigen Fragen“11 gebeten. 

Auch nach 2002 sahen sich Diözesanbischöfe bzw. Bischofskonferenzen aller-
dings verschiedentlich veranlasst, katholische Politiker bei aktuellen politischen Ent-
scheidungen zur Einhaltung der kirchlichen Lehre aufzufordern bzw. ein Abweichen 
von ihr zu sanktionieren.12 Wohl auch mit Bezug auf diese Ereignisse hat der Erz-

                                                           
10 Ebd., n. 6, 367; dt.: VAS 158, 15. 
11 LEHMANN, Stellungnahme, o. S. 
12 So z. B. 2004 im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in den USA, als der Bischof von 

Colorado Springs, Michael J. Sheridan, in einem Pastoralbrief vom 1. Mai 2004 versuchte, das 
Gewissen katholischer Wähler(innen) und Politiker(innen) hinsichtlich gesetzlicher Regelun-
gen zur Abtreibung, embryonalen Stammzellforschung und zu homosexuellen Lebenspartner-
schaften zu schärfen. Anlass hierfür war die v. a. in der Abtreibungsfrage von der kirchlichen 
Lehre abweichende Haltung des katholischen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, 
John Kerry. Für Aufsehen sorgte im Umfeld der Lateinamerika-Reise Papst Benedikts XVI. 
2007 die Behauptung bzw. Androhung der Exkommunikation von Politikern des Lokalparla-
ments von Mexiko-Stadt, die am 24. April 2007 Abtreibung im Hauptstadt-Distrikt weitgehend 
straffrei gestellt hatten. Der Papst billigte diese restriktive Reaktion des mexikanischen Epis-
kopats, insbesondere des Erzbischofs von Mexiko-Stadt: „Die Exkommunikation ist nicht 
etwas Willkürliches, sondern vom Codex [...] vorgesehen. Es steht also einfach im kanonischen 
Recht, daß die Tötung eines unschuldigen Kindes unvereinbar ist mit dem Gang zur Kom-
munion, wo man den Leib Christi empfängt.“ (PAPST BENEDIKT XVI., Interview v. 9. Mai 2007, 
6). Ein ähnlicher Konflikt ereignete sich Anfang Juni 2007 in Australien: Im Vorfeld der Ver-
abschiedung eines Gesetzes zur Freigabe des therapeutischen Klonens im australischen Bun-
desstaat New South Wales hatte der damalige Erzbischof von Sydney, George Kardinal Pell, 
den Politikern wiederholt geraten, sich die Folgen ihrer Beschlüsse klar zu machen. In den 
Medien wurde dies als Hinweis auf eine mögliche Exkommunikation verstanden (vgl. hierzu 
PRIVILEGES COMMITTEE, Report, 3–7). Auch Erzbischof Barry Hickey von Perth hatte 
gegenüber einer Zeitung erklärt: „Catholics who vote for the cloning of embryos destined for 
destruction are acting against the teaching of the Church on a very serious matter and they 
should in conscience not vote that way, but if they do in conscience they should not go to com-
munion.“ Diese als „Drohung“ gegen katholische Politiker aufgefasste Aussage wurde Gegen-
stand einer offiziellen Ermittlung des Westaustralischen Parlaments gegen den Erzbischof (vgl. 
AA.VV., MPs, o. S.). – Am 13. Mai 2009 veröffentlichte die Polnische Bischofskonferenz unter 
dem Titel „Der Wahrheit über Ehe und Familie dienen“ ein 100 Seiten starkes Dokument, in 
dem sie die kirchliche Lehre über Ehe und Familie, Fortpflanzung und Abtreibung zusam-
menfasst und darlegt, welche Pflichten sich daraus für die Gesellschaft ergeben (vgl. KONFE-
RENCJA EPISKOPATU POLSKI, Służyć prawdzie). Mediale Aufmerksamkeit erhielt das Dokument 
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bischof von Köln, Joachim Kardinal Meisner, in einem zu Pfingsten 2007 veröffent-
lichten Interview unmissverständlich klargestellt, die Bischöfe könnten sich „leider 
nicht immer in Lebensschutzfragen auf unsere christlichen Politiker verlassen, die auf 
diesem Gebiet Verantwortung zu tragen haben.“13 

Mit den Aufgaben von Katholik(inn)en im öffentlichen Leben und in der Politik 
hat sich vom 20.-22. Mai 2010 auch der Päpstliche Rat für die Laien bei seiner jähr-
lichen Vollversammlung befasst. Das Thema „Zeugen Christi in der politischen 
Gemeinschaft“14, so Papst Benedikt XVI. bei seiner Audienz für die Teilnehmer, habe 
„besondere Bedeutung“15, denn die Politik sei „ein sehr wichtiger Bereich des Liebes-
dienstes, der ,caritas‘“. Es bedürfe daher „wahrhaft christlicher Politiker, an erster 
Stelle jedoch gläubiger Laien, die Zeugen Christi und des Evangeliums in der zivilen 
und politischen Gemeinschaft sind.“16 Dem müssten die Ausbildungsgänge der 
kirchlichen Gemeinschaften Rechnung tragen; zudem würden neue Formen der 
Begleitung und Unterstützung durch die Hirten verlangt.17 

Das dementsprechende Selbstverständnis katholischer Laien hat etwa 2012 der 
damalige ZdK-Präsident Alois Glück betont: Das Engagement katholischer Laien sei 
ein „wichtiger und unverzichtbarer Wesenskern unserer Kirche […]. Kirche lebt 
durch das Volk Gottes, wir Laien machen – in der ganzen Vielfalt unseres Engage-
ments – Kirche präsent, wo sie nur durch uns präsent sein kann, in der Familie, am 
Arbeitsplatz, in der sozialen Gruppe, in der Nachbarschaft, in der Gemeinschaft vor 
Ort.“ Wenn Christ(inn)en keine politische Verantwortung übernähmen und die 
„Option für die Armen“ nicht mehr in die Gesellschaft einbrächten, werde „das Dia-
konische in unserer Kirche schwächer.“ Doch nicht nur die katholischen Laien 
müssten sich „verstärkt zum öffentlichen Engagement bekennen“. „Freilich“, so 
Glück, sei auch erforderlich, „dass wir Laien durch die kirchliche Verkündigung 
hierin bestärkt werden. Dies gilt – ausdrücklich und insbesondere – auch im Hinblick 
auf die Bedingungen einer pluralen Gesellschaft und die damit oft verbundene Not-
wendigkeit kompromisshaften Handelns.“18 

                                                           
v. a. wegen seiner Warnung, katholische Politiker zögen sich die Tatstrafe der Exkommu-
nikation zu, wenn sie öffentlich für Abtreibung einträten (vgl. z. B. CRAINE/ BAKLINSKI, Polish 
Bishops, o. S.). 

13 MEISNER, in: EINIG, Tarnkappen, 5. Anders als in Deutschland stellt sich die Situation 
aktuell in Polen dar: Dort hat der Parteichef der seit 2015 allein regierenden PiS-Partei, Jarosław 
Kaczyński, ausdrücklich erklärt, dass er sich als gläubiger Katholik den Bischöfen unterordnen 
müsse (vgl. HASSEL, Familienplanung, 9). 

14 Vgl. PCL (Hg.), Testimoni di Cristo nella comunità politica. Atti della XXIV Assemblea 
plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici (Roma, 20-22 maggio 2010) (= Laici oggi 19), 
Vatikanstadt 2011. 

15 PAPST BENEDIKT XVI., Ansprache v. 21. Mai 2010, 348. 
16 Ebd., 349. 
17 Vgl. ebd. Wenn Katholiken kirchlichen Vereinen oder Bewegungen bzw. den neuen 

Gemeinschaften angehörten, könne dies „eine gute Schule für diese Jünger und Zeugen sein, 
unterstützt durch den charismatischen, gemeinschaftlichen, erzieherischen und missionarischen 
Reichtum, der diesen Wirklichkeiten zueigen ist“ (ebd.). 

18 GLÜCK, Dialog, 3. 
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1.2 Forschungsstand 

In der Kanonistik haben c. 227 CIC und c. 402 CCEO bisher eher geringe Be-
achtung gefunden.19 Einzelne Autoren gehen selbst in kirchenrechtlichen Lehr-
büchern ganz über den jeweiligen Canon hinweg20, andere bieten kaum mehr als eine 
Paraphrase des Normtextes.21 Über die Kommentarliteratur hinaus kommen c. 227 

                                                           
19 Als spezielle Studien zum Recht (der Laien) auf Freiheit im weltlichen Bereich lagen bis 

vor wenigen Jahren lediglich aus dem spanischen Sprachraum vor: J. FERRER ORTIZ, El derecho 
del laico a la libertad en lo temporal, in: A. Sarmiento u. a. (Hg.), La misión del laico en la 
Iglesia y en el mundo. VIII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra 
(Colección teológica 53), Pamplona 1987, 629–635; J. HERVADA, Magisterio social de la Iglesia 
y libertad del fiel en materias temporales, in: Studi in memoria di Mario Condorelli, Vol. 1: 
Studi di diritto ecclesiastico, diritto canonico, storia dei rapporti stato-chiesa, Teil II, Mailand 
1988, 793–825; J. T. MARTÍN DE AGAR, Il diritto alla libertà nell'ambito temporale, in: Persona 
y Derecho. Lex nova 1 (1991) 125–164 (leicht überarb. Fassung von: DERS., El derecho de los 
laicos a la libertad en lo temporal, in: IusCan 26 [1986] 531–562); M. BLANCO, La libertad de 
los fieles en lo temporal, in: Persona y derecho / Fidelium Iura 3 (1993) 13–35. Seit einigen 
Jahren befasst sich von den deutschsprachigen Kanonist(inn)en Helmuth Pree mit c. 227. Vgl. 
PREE, Libertad y responsabilidad del laico en los asuntos temporales. Visión canónica, in: 
AADC 12 (2005) 233–277; DERS., Die Autorität der Kirche in Fragen der zeitlichen Ordnung, 
in: J. I. Arrieta (Hg.), Il ius divinum nella Vita della Chiesa. XIII Congresso Internazionale di 
Diritto Canonico, Palazzo Ducale – Isola di San Servolo, Venezia 17-21 settembre 2008, 
Venedig 2010, 1115–1141 sowie zuletzt DERS., Die (fundamentale) Freiheit des Christen in 
weltlichen Angelegenheiten (can. 227 CIC/1983, can. 402 CCEO/1990), in: A. Loretan (Hg.), 
Religionsfreiheit im Kontext der Grundrechte (= Ed. NZN bei TVZ), Zürich 2011, 361–376. – 
Die Frage nach der Beteiligung von Katholiken am öffentlichen Leben findet insbesondere in 
Spanien Beachtung. Vgl. neben A. GARCÍA-GASCO Y VICENTE, La participación de los católicos 
en la vida pública, in: IusCan 32 (1992) 69–82; J. HERVADA, La participación del cristiano en 
la vida pública, in: Persona y derecho / Fidelium Iura 5 (1995) 117–143 v. a. die seit 1999 
regelmäßig zu verschiedenen Schwerpunktthemen stattfindenden Kongresse „Católicos y Vida 
Pública“, organisiert von der Fundación Universitaria San Pablo-CEU und der Asociación 
Católica de Propagandistas (vgl. http://congreso.ceu.es [30. Mai 2015] sowie die jeweiligen 
Tagungsbände, hg. v. Fundación Universitaria San Pablo-CEU). In Italien hatte zuvor vom 9.-
12. Nov. 1994 das erste und einzige „Colloquio sui cattolici nella società pluralista“ statt-
gefunden. Die Tagungsbeiträge sind veröffentlich in: JOBLIN/TREMBLAY (Hg.), Cattolici 
(1996). 

20 So z. B. KRÄMER, Kirchenrecht II; RUF, Recht. Allenfalls als implizite Erwähnung kann 
die Formulierung bei PUZA, Kirchenrecht, 177 gelten, Laien hätten aufgrund ihrer Pflicht und 
ihres Rechts, „in Kirche und Welt an der Verkündigung der göttlichen Heilsbotschaft mitzu-
wirken“, „die gleichen Freiheitsrechte im Staat zu beanspruchen wie alle Bürger.“ So schon 
PUZA, Laie, 95, obgleich er sich nach eigener Auskunft „bemüht, [...] ein möglichst umfassen-
des Bild vom Laien im neuen Kirchenrecht zu vermitteln“ (ebd., 102). Mit ähnlicher Absicht 
tritt NABBEFELD, Rechte, 49–125 an (vgl. ebd., 49), geht über c. 227 jedoch ganz hinweg. 

21 Vgl. etwa BOEKHOLT, Laie, 70f.; CENALMOR/MIRAS, Diritto, 169f.; GLAUBITZ, Laie, 
154f.; INCITTI, Il popolo, 95; MORRISEY, Laity, 140; SCHWENDENWEIN, Kirchenrecht, 135; 
WALF, Laie, 61f. Ebenso KAISER, Laien, 187, der sich an anderer Stelle sogar auf die Wieder-
gabe des in c. 227 Satz 2 formulierten Verbots beschränkt, bei quaestiones opinabiles die eigene 
Ansicht als Lehre der Kirche auszugeben (vgl. KAISER, Laienrecht, 369). 



14 Einleitung 

 

und c. 402 CCEO v. a. im Kontext von Arbeiten zum Verhältnis von Kirche und Staat 
bzw. Öffentlichkeit22 sowie zur kirchlichen (Rechts-)Stellung der Laien zur Sprache. 
Häufig wird die Norm dabei u. a. als Konsequenz aus der konziliaren Anerkennung 
der Autonomie der irdischen Wirklichkeiten (GS 36) verstanden.23 Die bisher einzige 
monographische Studie zu c. 227 hat Stefano Mazzotti mit seiner 2004 an der Päpst-
lichen Universität Gregoriana angenommenen und 2007 veröffentlichten Dissertation 
vorgelegt. Darin kommt er zu dem Ergebnis, c. 227 sei ein Kompromiss zwischen der 
Kirchlichkeit der Laien i. S. ihrer aktiven Beteiligung an der Sendung der Kirche und 
ihrer Autonomie und würdigt die Norm als maßgebliche kirchliche Anerkennung des 
spezifisch laikalen Welthandelns, das seiner Natur nach nur in Freiheit möglich sei.24 

                                                           
22 Vgl. z. B. HAFNER, Kirchen, 267 bzw. SCHMIDT, Kirche, 177f. und SCHWARZ, Strukturen, 

274f.; dagegen beschränkt sich z. B. MATUSIAK in seiner sozialethischen Studie zur politischen 
Dimension des Laienapostolates („Kirche und Politik“) auf die Auswertung der Dokumente des 
II. Vatikanischen Konzils. 

23 So etwa BOEKHOLT, Laie, 70f.; HAFNER, Kirchen, 267; REINHARDT, in: MKCIC 227, Rn. 
1–3; RIEDEL-SPANGENBERGER, Prinzipien, 177; SCHWENDENWEIN, Kirchenrecht, 135 oder 
STOFFEL, Recht, 69. 

24 Vgl. MAZZOTTI, Stefano, La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali (C. 227 C.I.C.) 
(= Tesi Gregoriana: Serie diritto canonico 78), Rom 2007, 283 u. 294. Auf dem Weg dorthin 
setzt sich Mazzotti zunächst ausführlich und in explizit theologischer Sicht mit dem Verhältnis 
von Kirche und Welt sowie der Säkularität der Laien auf der Grundlage der konziliaren 
Ekklesiologie sowie der nachkonziliaren Theologie auseinander (Kap. I: „Il rapporto Chiesa-
mondo“, 9–82). Diese Vorrangstellung der theologischen vor der (kirchen-)rechtlichen Analyse 
ergebe sich aus der Besonderheit des kanonischen Rechts, „heilige Wissenschaft“ („scienza 
sacra“) zu sein, die an die Offenbarung und deshalb an die Theologie gebunden sei (vgl. ebd., 
9). Es folgen ein Kapitel über die Gläubigenrechte (Kap. II: „Il fedele e i suoi diritti“, 83–112), 
da c. 227 als Recht einer bestimmten Kategorie von Gläubigen nur innerhalb des „Genus“ der 
christifideles und ihrer Pflichten und Rechte zu verstehen sei (vgl. ebd., 83), sowie eines über 
die konziliaren Quellen von c. 227 (Kap. III: „Fonti conciliari“, 113–189, wobei er unter diese 
Überschrift neben LG 37, GS 43, PO 9 und AA 24 als „le fonti prossime del canone“ [115] 
auch GS 36, LG 36 und AA 7 subsumiert). Der kanonistischen Analyse von c. 227 ist erst das 
letzte Kapitel der Studie gewidmet (Kap. IV: „Portata e limiti del c. 227“, 191–283). Dabei 
behandelt Mazzotti zunächst allgemein die Stellung der Laien im CIC/1983 (191–199) und 
referiert die Textgenese von c. 227 (200–211), bevor er sich der eigentlichen Analyse des 
Normtextes zuwendet (211–228). Sodann thematisiert er überblicksartig die in c. 227 
formulierten „Condizioni di esercizio“ des Rechts auf Freiheit in den bürgerlichen An-
gelegenheiten (228–231), von denen er im Anschluss nur die Bindung der Laien an lehramtliche 
Vorgaben vertieft („La libertà di laici e il magistero“, 231–263). Es folgen ein Abschnitt zu 
innerkodikarischen Bezügen von c. 227, v. a. im Hinblick auf Pflichten von Bischof und 
Pfarrer, einzelne Gemeinrechte und das Lehrrecht („La proiezione del c. 227 nel Codice“, 263–
274) sowie einige Bemerkungen zu c. 402 CCEO (275–277) und eine Zusammenfassung (277–
283). Die Studie schließt mit ausführlichen „Conclusioni“ (285–295), in denen Mazzotti zum 
einen auf die theologische Grundlage des Rechts auf Freiheit im weltlichen Bereich (285–289) 
und zum anderen auf die Nota doctrinalis der C. DocFid v. 24. Feb. 2002 eingeht, durch die er 
seine Analyse bestätigt sieht („Una verifica: la Nota dottrinale“, 289–295). 
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Zuvor hatte noch Gerald Göbel 1993 in seiner Studie über „Das Verhältnis von 
Kirche und Staat nach dem CIC von 1983“ zutreffend eine „gewisse Verwirrung“25 
im Schrifttum festgestellt: Denn bei einigen Autoren erscheint c. 227 tatsächlich „als 
bloße Verstärkung der grundsätzlichen Aussage in c. 225 § 2 und bleibt somit funk-
tionslos, während andere Autoren zwar einen spezifischen Bezug zu den neuzeitlichen 
Menschen- und Bürgerrechten sehen, diesen aber nicht allein für den Laien vindiziert 
sehen wollen, so daß eine Aufnahme in den Katalog der allgemeinen Rechte der Gläu-
bigen nähergelegen hätte.“26 Dagegen kommt Göbel zu dem Schluss, c. 227 normiere 
ein Vorrecht der Laien im spezifisch politischen Bereich und impliziere damit, „daß 
(1) die katholische Kirche ihren Frieden mit den modernen Menschen- und Bürger-
rechten gemacht hat und (2) der CIC offenbar als Staatsmodell ein demokratisches im 
Auge hat“27. Eine Verbindung zwischen weltlichem und kirchlichem Rechtsbereich 
entsteht durch c. 227 gleichwohl nicht, wie Stephan Haering nachgewiesen hat.28 
  

                                                           
25 GÖBEL, Verhältnis, 170. 
26 Ebd. Für diesen Eindruck lassen sich über die von Göbel genannten Belege hinaus wie-

tere anführen: Neben KAISER, Laien, 187 und REINHARDT, in: MKCIC 227, Rnn. 1f., auf die 
Göbel verweist, verstehen auch GEROSA, Recht, 220 und CORECCO, Aspekte, 133 c. 227 als 
Ergänzung bzw. Verstärkung von c. 225 § 2. Demnach verbürge c. 227 lediglich „das Recht 
auf die zur Erfüllung dieser Aufgabe [von c. 225 § 2] notwendige Freiheit“ (ebd.; vgl. CORECCO, 
L’identità, 168; DERS., Laici, 209). Vgl. DEMEL, Christen, 561; DIES., Handbuch, 403; DALLA 

TORRE, [Komm. zu c. 227], 134 sowie STOFFEL, Recht, 69. Zudem sprechen AYMANS-
MÖRSDORF, KanR II, 117 von einer Präzisierung des Grundgedankens von c. 225 § 2, während 
RIEDL, Laien, 309 in c. 227 die Rahmenbedingungen des Apostolates der Laien gemäß cc. 225f. 
normiert sieht.  

Die zweite Meinung belegt Göbel lediglich mit PROVOST, Christian Faithful, 163. Sie wird 
ebenfalls vertreten von REINHARDT, in: MKCIC 227, Rnn. 2f. i. V. m. DERS., in: MKCIC Einf. 
vor 224, Rnn. 6f. und KAISER, Neues, 267. Vgl. ARRIETA, Diritto soggettivo, 7: „[I]l diritto di 
libertà nell’ordine delle realtà temporali, attribuito dal codice ai soli laici (can. 227), ma 
appartenente a tutti i fedeli, anche se i chierici e i religiosi si trovino in situazioni personali in 
cui venga limitato, più o meno ampiamente, il suo esercizio.“ Ähnlich konstatiert BARR, 
Obligations, 295 mit Bezug auf c. 227: „Clergy and religious are also recognized as posessing 
such liberties, but their exercise of some rights is circumscribed in various ways because of 
their special ministry within the Church.“ Ohne entsprechenden Hinweis identifiziert MARTÍN 

DE AGAR, Handbook, 51 das Rechtssubjekt von c. 227 mit „the faithful“. HERVADA, Magisterio, 
793 spricht ebenfalls von einem „derecho del fiel“. Die von c. 227 vorgenommene Charakteri-
sierung als Laienrecht sei eine „cierta inexactitud“ (ebd.). Vgl. HERVADA, Dialogo [1989], 281. 
Ähnlich versucht dezidiert auch BLANCO, Libertad, bes. 29–32 und noch einmal BLANCO, 
Protezione, 308–311, die Geltung des Rechts auf bürgerliche Freiheit für alle Christgläubigen 
zu erweisen. Vgl. auch FERRER ORTIZ, Derecho, 629–631 sowie hierzu im Einzelnen unter 2.1. 

27 GÖBEL, Verhältnis, 171. Im LKStKR konstatiert Göbel 2002, zwar sei dem CIC/1983 
eine „Favorisierung einer bestimmten Staatsform“ nicht zu entnehmen, der kirchliche Gesetz-
geber nehme jedoch „das demokratische Staatsmodell als politischen Leittypus der Gegenwart“ 
wahr (DERS., Kirche, 460f.). 

28 Vgl. HAERING, Rezeption, 70. C. 227 nimmt demnach „in einer Weise auf weltliches 
Recht bzw. weltlich-rechtliche Institutionen Bezug, die als ,einfache Erwähnung‘ qualifiziert 
werden kann“ (ebd., 311). 
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Elisabeth Braunbeck hat die einschlägigen Canones der kirchlichen Gesetzbücher 
von 1983 und 1990 mit Blick auf den Weltcharakter der Laien ausgewertet. Für sie ist 
c. 227 „ein geistliches Freiheitsrecht im Sinne der von W. Aymans getroffenen Unter-
scheidung“29, das „in direkter Verbindung mit c. 225 stehen [sollte], damit in dieser 
Zuordnung die theologische Wurzel des Rechtes auf ,Freiheit in den Angelegenheiten 
des irdischen Gemeinwesens‘ deutlich wird.“30 Der kirchliche Gesetzgeber sei zwar 
bestrebt gewesen, die konziliare Aussage aufzunehmen, habe ihr aber durch Heraus-
lösung aus dem Kontext eine veränderte Sinnrichtung gegeben.31 Gegen Knut Walf, 
der in cc. 225-227 das „klassische Bild“ des katholischen Laien skizziert sieht, dessen 
Dienst für die Kirche im gesellschaftlichen Kontext „in gehorsamer Gefolgschaft 
gegenüber den kirchlichen Hierarchen“32 besteht, beschreibt Braunbeck die Bindung 
der Laien an das Lehramt als „Selbstbeschränkung der kirchlichen Autorität in aus-
gesprochen weltlichen Angelegenheiten.“33 

Ausgehend von einer Symmetrie zwischen Religionsfreiheit und weltlicher Frei-
heit der Laien resultiert für José Tomás Martín de Agar aus der Nichtzuständigkeit 
der Kirche im weltlichen Bereich die Pflicht der kirchlichen Hierarchie, „sich jeg-
licher Aktionen zu enthalten, die die Freiheit der Gläubigen im weltlichen Bereich 
einschränken können.“34 Allerdings treffe diese Pflicht nicht nur die Hirten, sondern 
alle Gläubigen.35 

Wie Martín de Agar36 sprechen auch andere Autoren in Bezug auf c. 227 von einer 
„Autonomie“ der Laien im Bereich des bürgerlichen Gemeinwesens. Diesen Begriff 
hatte 1969 schon Alvaro del Portillo gebraucht, um den Inhalt des entsprechenden 
Rechts im Entwurf des Katalogs der Rechte und Pflichten der Laien zu charakteri-
sieren.37 Die Reichweite dieser Autonomie wird in der Kommentar- und Forschungs- 

                                                           
29 BRAUNBECK, Weltcharakter, 367. 
30 Ebd. − Basierend auf den Ergebnissen ihrer Studie schlägt Braunbeck einen stark revi-

dierten Titel über die Pflichten und Rechte der Laien vor, der u. a. den von ihr identifizierten 
rechtssystematischen Zusammenhang von cc. 225 u. 227 berücksichtigt (vgl. ebd., 368–370). 

31 Vgl. ebd., 192f. 
32 WALF, Laie, 9. 
33 BRAUNBECK, Weltcharakter, 328 (Anm. 93). Ähnlich spricht PREE, Autorität, 1128 für c. 

227 von einer „Begrenzung der Reichweite der kirchlichen Jurisdiktionsgewalt gegenüber 
Katholiken in inhaltlicher Hinsicht“ (vgl. u. Anm. 57). 

34 MARTÍN DE AGAR, Diritto, 141 (eig. Übers.). Zur angesprochenen Symmetrie vgl. ebd., 
135 sowie HERVADA, [Komm. zu c. 227], 182, der die „rechtliche Stellung des Laien in Bezug 
auf die kirchliche und die bürgerliche Gesellschaft [...] durch zwei fundamentale Rechte“ 
geprägt sieht: „Das Recht auf Religionsfreiheit innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft und das 
Recht auf Freiheit in den weltlichen Dingen innerhalb der kirchlichen Gesellschaft. Der Staat 
hat keine Kompetenz in religiösen Dingen wie die Kirche keine in den weltlichen Dingen hat“ 
(eig. Übers.). 

35 Vgl. MARTÍN DE AGAR, Diritto, 144. 
36 Vgl. DERS., Handbook, 51. 
37 Demnach umfasse das nunmehr in c. 227 normierte Recht der Laien auf Freiheit in den 

bürgerlichen Angelegenheiten „folgende Aspekte: 1. Autonomie gegenüber der kirchlichen 
Autorität; 2. das Recht, Meinungen zu vertreten, die von Meinungen anderer Christen abwei-
chen; 3. die Pflicht, die Botschaft des Evangeliums nicht für die eigene Meinung in Beschlag 



 Einleitung 17 

 

literatur zu c. 227 unterschiedlich bestimmt.38 Julián Herranz betont: „to speak of the 
autonomy of the laity in the development of their specific task of sanctifying the 
temporal order is not to say independence or indifference with regard to the moral and 
canonical demands of their Christian personality.“39 Eine extensive Auslegung vertritt 
dagegen Edward W. Doherty: Katholik(inn)en hätten das Recht, „sich am politischen 
Leben ihrer Gemeinschaften ohne Einmischung oder Einschüchterung durch die 
institutionalisierte Kirche zu beteiligen,“ und seien durch c. 227 geschützt „gegen 
Versuche von Amtsträgern ihrer Kirche, politische Entscheidungen für sie zu treffen, 
z. B. ihnen zu sagen, was sie in politischen Streitfragen oder wen sie als Kandidaten 
zu wählen haben.“40 

Gegen eine solche Auffassung hat Ilona Riedel-Spangenberger 1998 auf einer 
Studientagung der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deut-
schen Bischofskonferenz ausgeführt, den Laien komme aufgrund von c. 227 zwar das 
grundsätzliche Recht zu, im politisch-sozialen Bereich frei und eigenverantwortlich 
zu wirken; seine Ausübung unterliege jedoch der doppelten Bindung an Evangelium 
und kirchliche Lehre. Die Vermittlung zwischen Freiheit und Bindung sei „das eigent-
liche Kernproblem in der Wahrnehmung des kirchlichen Weltauftrages.“41 Insofern 
aber die Aufgabe der Hirten lediglich darin bestehe, die für den kirchlichen Welt-
auftrag tätigen Laien durch sittliche und geistliche Hilfen zu „konditionieren“, ergebe 
sich „ein Programm des kooperativen und relationalen Zusammenwirkens der Hirten 
und Laien in sozial-politischer Hinsicht.“42 

                                                           
zu nehmen, d. h. die Autorität der Kirche nicht für sich allein und zugunsten der eigenen Mei-
nung in Anspruch zu nehmen“ (DEL PORTILLO, Gläubige, 166; i. O. z. T. hervorgeh.). 

38 DALLA TORRE, [Komm. zu c. 227], 135 spricht von einem „Autonomierecht der Laien“ 
und der daraus resultierenden Pflicht der kirchlichen Autorität, „sich aller Eingriffe in die 
zeitliche Ordnung zu enthalten, welche eine Verletzung der laikalen Freiheit und Missbrauch 
der klerikalen Funktion darstellen“ (eig. Übers.). Ähnlich CAPARROS, Rechristianisation, 52 u. 
56f. sowie DERS., [Komm. zu c. 227], in: CECDC³, 180f. Nach VALDRINI, Droit, 55 Rn. 98 
genießen die Laien „Freiheit der Wahl und Autonomie des Handelns“, sind in der Verwirk-
lichung ihrer Freiheit jedoch an die kirchliche Soziallehre gebunden und an „die Grenzen, die 
die Kirche ihrer Ausübung setzt“ (ebd., 55f. Rn. 99; eig. Übers.). BLANCO, Libertad, 29 sieht 
die Grenzen der Freiheit der Laien im weltlichen Bereich im kirchlichen Lehramt, in der Moral 
und den Rechten Dritter, insbesondere in der Freiheit, die den übrigen Gläubigen in den 
zeitlichen Dingen zukommt. 

39 HERRANZ, Status, 304. 
40 DOHERTY, Angelegenheiten, 121. Als Eingriff in diese von c. 227 geschützte Freiheit 

katholischer Bürger(innen) versteht Doherty dabei z. B. Wahlaufrufe mit konkreten Hinwiesen 
auf (nicht) zu wählende Kandidat(inn)en oder Parteien. Sie seien „fast immer eine Verletzung 
der politischen Rechte der Katholiken“ (ebd., 122). 

41 RIEDEL-SPANGENBERGER, Prinzipien, 179.  
42 Ebd., 191f. Wirklich frei und eigenverantwortlich handelten Laien allerdings nur dort, 

wo der Anspruch des Lehramtes auf Verkündung der sittlichen Grundsätze gemäß c. 747 § 2 
nicht mehr greife (vgl. ebd., 184). − Ähnlich wie Riedel-Spangenberger hatte schon HERRANZ, 
Status, 307 bezüglich c. 227 und der korrespondierenden kodikarischen Normen von einer 
„harmonischen Balance zwischen persönlicher Freiheit und Verantwortung“ gesprochen und 
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Mit einigen anderen Autoren43 vertritt Georg Schmidt in seiner Dissertation über 
„Kirche und Öffentlichkeit“ (1998) die Meinung, c. 227 wolle die bürgerliche Freiheit 
der Laien gegenüber dem Staat sichern. Nach Schmidt mache die Kirche damit „deut-
lich, daß sie nicht bereit ist, einen minderen gesellschaftlichen Status von Katholiken 
in der staatlichen Ordnung hinzunehmen.“44 Zwar verleihe c. 227 „dem einzelnen 
Gläubigen kein prozessual einklagbares, wohl aber ein moralisches Recht auf 
Beistand, Solidarität und Hilfe seiner Kirche, wenn er rechtlichen oder faktischen 
Diskriminierungen ausgesetzt ist“45. 

Für Burkhard Josef Berkmann ist die kirchliche Anerkennung bürgerlicher Frei-
heiten das kirchlicherseits „eigentlich Komplementäre“ zur staatlich-weltlichen An-
erkennung der Religionsfreiheit.46 In seiner aus einer juristischen und einer theologi-
schen Dissertation zusammengefügten Studie „Katholische Kirche und Europäische 
Union im Dialog für die Menschen“ (2008) vergleicht Berkmann EU-Recht und 
römisch-katholisches Kirchenrecht, „um festzustellen, ob sie zueinander passen oder 
ob es hier und dort Anpassungsbedarf gibt.“47 Dabei prüft er die Vereinbarkeit beider 
Rechtsordnungen nach dem Prinzip der Komplementarität.48 Aufgrund dieser Ziel-
setzung ist es ihm ein Anliegen, die kirchliche Anerkennung bürgerlicher Freiheit als 
Recht aller Gläubigen zu erweisen.49  

                                                           
darin „ein optimales Instrument“ erkannt, „um die menschliche und christliche Reifung der 
Persönlichkeit der Laien zu fördern.“ 

43 Vgl. FUMAGALLI CARULLI, Laici, 496 sowie KAISER, Laien, 187, der c. 227 gleichrangig 
mit der Setzung eines innerkirchlichen Freiheitsrechts als „Appell an die außerkirchlichen 
gesellschaftlichen Kräfte“ verstanden wissen will (ähnlich DALLA TORRE, [Komm. zu c. 227], 
134 sowie HAERING, Rezeption, 69f. und SÉRIAUX, Droit, 137), während nach GHIRLANDA, De 
obligationibus, 61 unklar bleibe, ob das in c. 227 formulierte Freiheitsrecht gegenüber der 
Kirche oder der Zivilgesellschaft gesichert werden soll. 

44 SCHMIDT, Kirche, 177. 
45 Ebd., 177f. 
46 Vgl. BERKMANN, Kirche, 80: „So wie nämlich die bürgerliche Autorität die religiöse 

Freiheit des Individuums anzuerkennen hat, so hat in spiegelbildlicher Weise die religiöse 
Autorität dessen bürgerliche Freiheit anzuerkennen.“ 

47 Ebd., 35. 
48 Vgl. ebd., 36. Dabei versteht er eine weltliche und eine kirchliche Rechtsnorm dann als 

„komplementär, wenn sie sich gegenseitig ergänzen. Sie sind nicht komplementär, wenn sie 
nicht gleichzeitig erfüllbar sind, also wenn einem weltlichen Gebot ein kirchliches Verbot 
desselben Inhalts gegenübersteht oder umgekehrt. Komplementarietät [sic!] erschöpft sich aber 
nicht in der Widerspruchsfreiheit, sondern erfordert auch, dass die Normen aus beiden Berei-
chen so miteinander zusammenhängen, dass sie eine sinnvolle Regelungseinheit ergeben. [...] 
Im Bereich der Rechte Einzelner besteht die typische Konstellation, die dem Komplemen-
tärprinzip entspricht, darin, dass einem Recht auf der einen Seite eine Pflicht auf der anderen 
gegenübersteht“ (ebd., 36f.). 

49 Sollte nämlich c. 227 CIC die bürgerliche Freiheit nicht auch für Kleriker und Ordens-
leute anerkennen, „so wäre zunächst nach einer anderen Rechtsgrundlage zu suchen. Sonst 
bliebe nur die Feststellung, dass die individuelle bürgerliche Freiheit in der kirchlichen 
Rechtsordnung auf einen bestimmten Teil der Rechtsunterworfenen beschränkt ist und daher 
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Vor diesem Hintergrund50 behandelt er sodann ausgewählte Aspekte aus den 
Lebensbereichen Familie, Beruf und Politik als Inhalte der bürgerlichen Freiheit 
i. S. v. c. 227, wobei er auch hier sein Hauptaugenmerk auf die Komplementarität 
beider Rechtsordnungen richtet, „also auf die Frage, wie weit das, was die Kirche als 
bürgerliche Freiheit anerkennt, mit dem zusammenpasst, was im weltlichen Bereich 
von der Europäischen Union geregelt wird.“51 

In den letzten Jahren hat sich auch Helmuth Pree in verschiedenen Beiträgen mit 
dem Spannungsfeld von kirchlicher und weltlicher Ordnung befasst und die Rechts-
stellung geistlicher Personen in der zivilen Sphäre52, die Autorität der Kirche in (rein) 
weltlichen Fragen53 und eben die Freiheit der Laien i. S. v. c. 22754 untersucht: 
„Dieser in seiner Bedeutung oft unterschätzte Kanon“, so Pree, markiere „den Ort, an 
dem die Kirche durch die einzelnen Gläubigen und daher in nicht-amtlicher Form der 
weltlichen Wirklichkeit [...] begegnet“55. Das Laienrecht auf Freiheit in den An-
gelegenheiten des irdischen Gemeinwesens liege insofern an der Schnittstelle kirch-
licher und weltlicher Kompetenz und mache den Weltlaien zum „Bindeglied zwischen 
geistlicher und weltlicher Ordnung“56. Inhaltlich bedeute c. 227 eine „Begrenzung der 
Reichweite der kirchlichen Jurisdiktionsgewalt gegenüber Katholiken“57. Die Norm 
trage sowohl dem laikalen Weltcharakter als auch der konziliaren Anerkennung der 
iusta autonomia rerum terrenarum Rechnung, gewähre jedoch „nicht einen Freiheits-
raum um seiner selbst willen, sondern um ihn inhaltlich durch Verwirklichung der 
laikalen Berufung [...] zu füllen.“58 

                                                           
nur eine teilweise Komplementarität zur Religionsfreiheit in der weltlichen Rechtsordnung 
besteht, die ja allen garantiert wird“ (ebd., 83f.). 

50 Zwar sprächen Wortlaut und rechtssystematische Einordnung von c. 227 „eindeutig für 
eine Beschränkung auf die Laien“ (ebd. 84). Dennoch kommt Berkmann zu dem Ergebnis, 
„dass die bürgerliche Freiheit grundsätzlich allen Christgläubigen zukommt und damit der 
religiösen Freiheit des weltlichen Bereichs hinsichtlich des personalen Geltungsbereiches tat-
sächlich komplementär ist“ (ebd., 87). 

51 Ebd., 92. Vgl. für die Einzelaspekte nachfolgend ebd., 93–105. 
52 Vgl. H. PREE, Die politische und gewerkschaftliche Betätigung geistlicher Personen im 

CIC (1983) und im CCEO (1990), in: Folia Canonica 6 (2003) 7–40 und DERS., Kirchliche 
Sendung und weltliches Mandat. Zur Rechtsstellung geistlicher Personen in der zivilen Sphäre, 
in: H. de Wall / M. Germann (Hg.), Bürgerliche Freiheit und Christliche Verantwortung. FS 
Christoph Link, Tübingen 2003, 371–385. 

53 PREE, Autorität (2010); vgl. bereits o. Anm. 19. 
54 DERS., Libertad (2005); DERS., Freiheit (2011); vgl. bereits o. Anm. 19. 
55 DERS., Autorität, 1128. Vgl. DERS., Freiheit, 362. 
56 DERS., Freiheit, 374. Vor dem Hintergrund der Anerkennung der iusta autonomia rerum 

terrenarum und der Religionsfreiheit stehe c. 227 auch dafür, dass „der Laie durch sein Wirken 
in rebus civitatis terrenae zum Protagonisten der Beseelung der zeitlichen Wirklichkeit von 
innen her mit dem Geist des Evangeliums“ geworden sei (ebd.). 

57 DERS., Autorität, 1128. Vgl. o. Anm. 33 und DERS., Freiheit, 374, wonach der „mit res 
civitatis terrenae umschriebene Schutzbereich des Rechts […] die Grenze des kirchlichen 
Jurisdiktionsanspruches, auch für den Laien als Katholiken“ (H. i. O.), bezeichne. Vgl. bereits 
DERS., Libertad, 277. 

58 DERS., Autorität, 1129. 




